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Recht der Sozialversicherungen ( geht zurück auf die Bismarck`sche Reichsgesetzgebung

Krankenversicherung


SGB V

Unfallversicherung


SGB VII

Rentenversicherung


SGB VI

Pflegeversicherung


SGB XI

Allgemeine Vorschriften der Sozialversicherung
SGB IV

Arbeitslosenversicherung

(keine echte Sozialversicherung!)

Zweck

Sicherheit für die Lebensplanung gegen die Wechselfälle des Lebens

· Verteilung des Risikos auf viele Personen

· Mehr als Sozialhilfe bzw. als das Existenzminimum

· Sozialversicherungen sind Pflichtversicherungen

· Versicherungszwang wegen des sozialen und persönlichen Ausgleichs nötig

· Beiträge prozentual nach dem Lohn berechnet

· Kein dauerndes Hin- und Herwechseln möglich, weil sonst der soziale Ausgleich nicht mehr funktioniert

· knüpft an das Beschäftigungsverhältnis („Arbeitnehmerversicherung kraft Gesetzes“)
( automatisch in Sozialversicherung versichert, wenn man beschäftigt ist; = mit Beginn des Beschäftigungsverhältnisses ergo: Arbeitgeber (AG) meldet Arbeitnehmer (AN) bei der SV an

· Beitragszahlungen : 50 % durch AN und 50 % durch AG; jedoch führt AG den gesamten Betrag an die Sozialversicherung ab

· Aufwand etwa 40 % des Einkommens ( Anreiz für Schwarzarbeit

Organe und Selbstverwaltung

· Sozialversicherungen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, deshalb ausgestattet mit dem Recht auf Selbstverwaltung

· bestehen aus Vertreterversammlung und Vorstand (vgl. SGB IV)

· Geschäftsführer führt hauptverantwortlich die Geschäfte

· Wahl erfolgt über Vorschlagslisten durch Arbeitnehmer

· bald Verwaltungsrat in der Krankenversicherung als einziges Organ tätig

· inzwischen Domäne der Gewerkschaften und Interessenverbände
( es gibt wenig zu entscheiden, da alles gesetzlich bestimmt ist, womit das Interesse der Versicherten wenig groß ist, z.B. an der Wahl der Vertreterversammlung teilzunehmen!

· deshalb : Friedenswahl; d.h. Versammlung gilt als gewählt, weil nur so viele Kandidaten aufgestellt wurden wie nötig und somit keine Wahl mehr notwendig ist!
( gesetzlich möglich und deshalb hier übliches Vorgehen

· Bundesvorsitzender des Verbandes der Rentenversicherer: Herr Roland

Finanzierung und Leistung

· Finanzierung ausschließlich über Beiträge der Mitglieder, meist ohne Steuerzuschüsse

· Leistungen explizit im Gesetz definiert

Die Krankenversicherung – SGB V

· früher in der Reichsversicherungsordnung geregelt

· seit 1974 permanent in der Bearbeitung/Verbesserung/Änderung

· Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz 1974
Krankenversicherungskostenreformgesetz 1977
Gesundheitsreformgesetz 
Gesundheitsstrukturgesetz
Gesundheitssolidaritätsgesetz (GKV) 1998
GKV-Modernisierungsgesetz

· aber : gegeben ist eine völlige Ratlosigkeit
· Strukturprobleme : wenig junge Einzahler, aber immer ältere Menschen

· Medizinischer Fortschritt erhöht die Kosten

· Oft Fälle „Selbstbedienungsladen“ der GKV, insbesondere KAV!

Struktur/Organisation der Krankenversicherung

Es gibt nach wie vor

· Orts-

· Innungs-

· Ersatz-

· Betriebs-

· See-

· Landwirtschaftskrankenkassen

· Bundesknappschaft

Heute ist die freie Wahl der Versicherung möglich, so dass auch wieder der Risikoausgleich unter den Krankenkassen gegeben ist. Es haben sich aber bis heute nicht alle Betriebskrankenkassen geöffnet.

Wer ist versichert ?

( § 5 SGB V : grundsätzlich alle AN, z.T. Selbstständige wie z.B. Landwirte u. Künstler, Rentner, Studenten, etc.

versicherungsfrei sind : Beamte, Soldaten, Richter, Geistliche, Selbständige, die nicht bei § 5 aufgeführt sind sowie AN bei Übersteigen der Grenze der Versicherungspflicht (2004 – alte Länder : 46.350,00 € jährlich)

dabei gilt : Beihilfe ist für den AG billiger als Sozialversicherungspflicht

Mitversichert ist die Familie, außer Partner steht selbst in einem Beschäftigungsverhältnis und ist damit sozialversicherungspflichtig

Leistungen der Krankenversicherung

Prinzip : Mache Dir keine Sorgen im Krankheitsfalle – Die Höhe der Kosten sind zunächst egal !

Es erfolgt folglich eine 

· Leistungen der Gesundheitsfürsorge

· Leistung von Krankengeld (nach Lohnfortzahlung und bruttolohnabhängig!)

· Leistung bei Krankheit/Krankenbehandlung (ärztliche und zahnärztliche Behandlung, egal ob ambulant oder stationär, etc.)

Kassenärztliche Vereinigung (praktisch eine Zwangsmitgliedschaft für Ärzte) : 

Hier werden die Vergütungen für die ärztlichen Leistungen bestimmt und auch die Verteilung der Gelder vorgenommen.

Private Ärzte ohne Zugehörigkeit zur KAV können kaum überleben!

Die KAV schließt Vereinbarungen für die Ärzte gegenüber den Krankenkassen ab.

Der Patient zahlt folglich die Kosten an die Versicherung, die Versicherung erstattet an die Vereinigung und der Arzt rechnet schließlich alleine mit der Vereinigung ab

( problematisch : Selbstbedienungsladen !!!!!
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Weiter zu Leistungen der Krankenversicherung – SGB V:

# In den letzten Jahren folgten vermehrt Einschränkungen wie Zuzahlungen etc.

# Leistungsexplosion u.a. durch BSG-Urteil zum Zahnersatz.

   Das Gericht stufte Zahnersatz als Krankheit ein, was bei den Zahnärzten zu dem    

.. bekannten Reichtum führte. Die erhöhten Kosten bei Zahnersatz und bei 

   Zahnbehandlungen führten zu immer mehr Leistungskürzungen.

a) Ab 1.1.04 sind Zuzahlungen auch bei Zahnersatz und -behandlungen fällig.

b) Ab 1.1.05 trägt der Patient 50 % bei Zahnersatz. Dieser Anteil kann über private Krankenversicherungen versichert werden.

# § 61 SGB V: Zuzahlungen bei Heilmittel, häusliche Krankenpflege, Fahrtkosten und  

   Krankenhausbehandlung (10 € je Kalendertag). 

# § 62 SGB V: Härtefallregelung bei Chronisch Kranken und einkommensschwachen 

   Patienten. Befreiungsgrenzen für Zuzahlungen.

# § 24 SGB V: Empfängnisverhütung

# § 24 b SGB V: krankheitsbedingte Sterilisation

# § 44 ff. SGB V: Krankengeld nach Lohnfortzahlung. 70 v.H. des regelmäßigen 

   Lohnentgeltes, max. 78 Wochen in 3 Jahren.

# §§ 58, 59 SGB V: Sterbegeld für Versicherte, die vor dem 1.1.1989 bereits 

   krankenversichert waren = aussterbende Leistung.

Besonderheit „Leistungen bei Mutterschaft“ = letzte Regelung in der RVO:

- Mutterschaftsgeld, Hebammenhilfe etc.

- RVO noch in Kraft wegen früherer Regelung bei Schwangerschaftsabbruch,

  Lt. Urteil des BVerfG liegt bei einem S.-abbruch eine rechtswidrige Tötung vor, diese ist 

  aber nicht strafbar. Nur in besonderen Fällen ist eine Legalisierung gegeben.

Gliederung § 8 IV: Beziehungen zwischen Krankenkassen, Leistungserbringern und Versicherten: 

· Leistungserbringer: Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken etc.

· Die Kassenärztliche Vereinigung (KAV) wickelt alle Zahlungen ab. Sie rechnet mit den Krankenkassen die vertragsärztlichen Leistungen ab.

· Das Schiedsamt entscheidet, wenn ein Vertrag zwischen dem Arzt und der Krankenkasse nicht zustande kommt. Die getroffene Entscheidung ersetzt den Vertrag!

· Der Vertrag regelt die Kontrolle über die Ärzte, in Maßen zu verschreiben.

· Die KAV schließt auch Verträge mit den Krankenhäusern und den Apotheken ab.

# Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist ein in sich kostentreibendes System, zur  

   Zeit weiß niemand, wie es einzudämmen ist.

   Grundsatz der Beitragsstabilität im SGB V verankert, aber die Einhaltung dessen ist  

   schwierig.

Gliederung § 8 IV: Finanzierung: 

· Grundmuster: lohnbezogene Beiträge = je ½ Anteil AG + AN

· Beitrag wird berechnet bis 41.850 € = Jahresarbeitsverdienstgrenze bzw. Beitragsbemessungsgrenze

· Grenze der Versicherungspflicht = 46.350 €

· Beitrag liegt durchschnittlich bei 14 % des mtl. Bruttoeinkommens

· § 226 SGB V regelt, welche Einnahmen bei der Berechnung einzusetzen sind. Regelfall: Bruttoarbeitsentgelt aus versicherungspflichtiger Beschäftigung, auch der Zahlbetrag aus der Rentenversicherung und die Versorgungsbezüge bei Beamte.  Für freiwillige Versicherte ein weiter Einkommensbegriff: Grundsätzlich alle Einnahmen sind bei der Beitragsberechnung heranzuziehen; führt zumeist zum Höchstbeitrag; bei Rentner etwas geringer.

Neue Reformideen: a) Bürgerversicherung und b) Kopfpauschale

Zu a):

Neben AN sollen auch Beamte und Selbständige in die GKV; Abschaffung der Versicherungspflichtgrenze ( keine private KV mehr möglich !

Zu b):

Betrag von rund 200,-- € je Kopf ohne Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Rest über Bundeszuschüsse.

( Ziel : Senkung des Beitragssatzes um etwa 1,5 %

Neue Regelung ab 1.1.2006 im § 241 a SGB V: 

Von allen Mitgliedern wird ein zusätzlicher Beitragssatz von 0,5 % erhoben. Nicht aber die AG zahlen diesen Betrag, also versteckte Beitragserhöhung bzw. Senkung der Lohnnebenkosten

# § 265 ff. SGB V: Risikostrukturausgleich unter den Krankenkassen (wegen 

   unterschiedlicher Altersgruppen in den einzelnen Krankenkassen!).

Gliederung § 9 I: Pflegeversicherung – Organisation und Kreis der Versicherten: 

· jüngster Zweig der Sozialversicherung (seit 1996 alle 3 Stufen in Kraft!)

· Ärger für AG: Lohnnebenkosten erhöhten sich, dafür wurde in allen Bundesländern bis auf Sachsen ein Feiertag (Buß- und Bettag) zur Finanzierung der Pflegeversicherung abgeschafft.

· Die Pflegeversicherung entlastet zum einen die Pflegebedürftigen (Erbschaften, Vermögen etc.) und zum anderen die Kommunen (Sozialhilfe)

· Ambulante und stationäre Pflege

· Erfasst alle, die in der KV versichert sind (egal ob GKV oder PKV)

· Viele Regelungen wurden aus der KV und der Sozialhilfe übernommen.

Organisation: 

§§ 1, 46 SGB XI: Träger sind die Pflegekassen, die bei den Krankenkassen angegliedert sind = Körperschaften des öffentlichen Rechts. Organe sind die der Krankenversicherung. Dennoch ist die Pflegekasse eine eigene juristische Person.

3,5 % der Einnahmen aus der Pflegeversicherung dürfen die Krankenkassen für die Kosten der Organisation einbehalten.

Pflegeversicherung ist zumeist bei der Krankenkasse angesiedelt, wo man bereits krankenversichert ist.

Familienangehörige sind mitversichert.

Kreis der Versicherten: 

§ 14 SGB XI: Pflegebedürftigkeit (Definition)

§ 15 SGB XI: Pflegestufen 0 – 3

§ 18 SGB XI: Verfahren zur Feststellung der Pflegestufen

Gliederung § 9 II: Leistungen: 

§ 28 SGB XI: Übersicht der Leistungsarten

· Pflegesach- und -geldleistungen

· Hilfsmittel

· Voll- und teilstationäre Pflege 

Prinzip: Rehabilitation hat Vorrang!

Sach- und Geldleistungen sind von Pflegestufen abhängig. Kommerzialität daher unvermeidbar, u.a. durch enge Zeitschiene bei ambulanten Pflegediensten.

Ambulante und stationäre Leistungen nach der Höhe der einzelnen Pflegestufen:

· Pflegestufe 1: bis 1.023 € monatlich

· Pflegestufe 2: bis 1.279 € monatlich

· Pflegestufe 3: bis 1.432 € monatlich.

Gliederung § 9 III: Finanzierung: 

· Beiträge sind gesetzlich festgelegt; ansonsten ähnliche Regelungen wie bei GKV 

· 1,7 v.H. der beitragspflichtigen Einnahmen

· Ausgaben steigen zur Zeit an – Beitragssatz müsste steigen, Gesetzgeber ist sich noch nicht schlüssig.

· § 43 Abs. 5 SGB XI: In der Zeit vom 1.1.98 bis 31.12.04 übernimmt die Pflegekasse die medizinische Behandlungspflege.

· Verträge zwischen Ärzte, Heime und Sozialstationen ähnlich wie bei der GKV

· Investitionskosten der Heime werden getragen durch die Länder

Gliederung § 10 I: Rentenversicherung – Grundsätzliches: 

· Altersversorgung braucht jedermann!

· KV ist privat einfacher als RV – wegen Wert des EURO im Alter

· Problem ist die Alterung der Gesellschaft

· Einführung durch Bismarck; damals diente die Tabaksteuer bereits zur Finanzierung der Rentenversicherung (= Kapital wurde angesammelt!)

· Bis 1957: RVO versichert die Arbeiter, die Angestelltenrentenversicherung die Angestellten.

· Ab 1957: Große Rentenreform = Umstellung auf Beiträge zur Finanzierung der RV (=Umlageverfahren). Volkswirte stellten klar, dass man niemals soviel Kapital sparen kann, um hiermit die RV zu finanzieren.

Grundkonzept: Steigen die Löhne, steigen auch die Renten = dynamische Rente (Vorstellung des sog. „Generationenvertrages!“ = Renten folgen den Bruttolöhnen). Positiv für Rentner: Renten bleiben nicht stehen.

· 1977: Umstellung auf Nettolohnprinzip (Arbeitslosigkeit erforderte dies damals, damals so aktuell wie heute!)

· Seit diesem Zeitpunkt ständige Veränderungen in der Berechnung!
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Grundprinzip der Rentenversicherung: Sammeln von Entgeltpunkten

Durchschnittsverdiener erhält im Jahr ein Entgeltpunkt, hat man mehr Einkommen, so auch mehr Punkte, jedoch höchstens etwa 1,8 Punkte pro Jahr zu erzielen (beachte: immer bis zur Beitragsbemessungsgrenze von z.Z. 61.800,00 € berücksichtigt !)

40 Jahre Durchschnittsverdienst erwirtschaftet heißt 40 Entgeltpunkte;

Rente dann 26,13 € x 40 = 1045,20 €

Durchschnittsverdienst wird jährlich festgelegt (2001: 55216,00 DM, 2004 vorläufig: 29.428,00 €). Siehe dazu auch Anlage 1 zum SGB VI.

Organisation

RV der Arbeiter & Angestellten

18 LVA (regional bezogen, nicht an Ländergrenzen orientiert
BfA ( bald aufgelöst!

zusätzlich:

RVA der Bahn, Seekasse,

Knappschaft der Bergleute (Bundesknappschaft),

Landwirtschaftliche Rentenkasse

Kreis der Versicherten

a) Pflichtversicherte

( alle Arbeitnehmer, nicht z.B. Vorstandsmitglieder – sie gelten als AG!
Auch viele Selbständige, wie z.B. freiberufliche Hebammen etc. und die sogenannten „Scheinselbständige“.
Die Einkommenshöhe spielt für die Versicherungspflicht keine Rolle.

- Handwerker, die in der Handwerksrolle eingetragen sind, können sich nach 18    Jahren befreien lassen

Sonstige Versicherte: Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten bei Müttern und Pflegepersonen

Versicherungspflicht auf Antrag
z.B. Entwicklungshelfer, jeder Selbstständige hat 5 Jahre Zeit, sich pflichtzuversichern. Anträge können diejenigen stellen, die nicht nur vorübergehend selbständig sind. Nachteil: Man muss als Selbständiger auch dann Beiträge zahlen, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft.


Versicherungsfreiheit
z.B. Beamte, Soldaten, auf Antrag auch Ordensleute, wenn der Orden finanzkräftig genug ist, geringfügig Beschäftigte, geringfügig Selbständige.

wichtig für Beamte: Bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis sind alle ruhegehaltsfähigen Ansprüche verloren, aber es erfolgt über den Dienstherrn eine Nachversicherung

Befreiung auf Antrag
z.B. für Rechtsanwalt, Notar

b) Freiwillig Versicherte

Jeder kann sich in gewissen Grenzen ab 16 Jahre freiwillig versichern lassen, nicht Beamte.

Leistungen der Rentenversicherung

1. Leistungen zur Teilhabe (Reha) ( § 9 ff SGB VI

Ziel: Invalidität verhüten und bei Eintritt beseitigen,

z.B. Kur (Wartezeit heute 4 Jahre)

2. Voraussetzungen der Renten und Rentenarten

- Regelaltersrente mit 65 Jahren (Grundsatz), wenn die allgemeine Wartezeit (5 Jahre) erfüllt wurde ( § 35 SGB VI

- Neue Regelung: Bei 35 Versicherungsjahren, kann man mit 62 Jahren Rente beantragen,

aber zu beachten sind die Übergangsvorschriften, welche die obige Regelung einschränken oder erweitern (siehe §§ 236 ff. SGB VI).

· Die Rente wird nur auf Antrag gewährt.

· Teilrente ist möglich (Gedanke der Teilzeitarbeit und Teilrente)

Rente wegen Erwerbsminderung ( § 43 SGB ff VI
 


teilweise erwerbsgemindert : mind. 6 Stunden tätig sein können
 


voll erwerbsgemindert : nicht mehr als 3 Stunden tätig sein können

Hinzuverdienst möglich, aber oft begrenzt

Rente wegen Todes ( § 46 ff SGB VI

 


kleine / große Witwenrente

 


Voll- / Halbwaisenrente


3. Berechnung der Renten

§ 68 SGB VI : Neue Formel für die Fortentwicklung der Rente

( heute oft Ermessen des Gesetzgebers, aber dennoch so Schutz vor Inflation gewährleistet.

· Jedes Jahr neue Bewertung des Allgemeinen Rentenwertes; Höhe orientiert sich an den im Jahr durchschnittlich gesammelten Entgeltpunkten.

Es gilt daher : Die Renten sind sicher, es kann nur keiner sagen, wie hoch sie ausfallen werden!

Beitragszeiten

( zielen auf die Entgeltpunkte ab:

· Zeiten für die Kindererziehung (§ 70 II SGB VI) ( 1 Entgeltpunkt jährlich pro Kind für insgesamt 3 Jahre =
0,0833 Punkte/Monat x12 x3 = 2,9988 Punkte
· Anrechnungszeiten (§ 58 SGB VI), z.B. Ausbildung, Schule nach Vollendung des     17. Lebensjahres von bis zu insgesamt 8 Jahren. Der Anrechnungsfaktor und die Anrechnungszeiten werden demnächst durch den Gesetzgeber verschlechtert.

Bei vorzeitigem Tod wird die Rente bis 60 fiktiv weiterberechnet und die nicht erfüllte Zeit gutgeschrieben. Dient der Versorgung der hinterbliebenen Familie, z.B. Vater stirbt mit 35!

Rentenartfaktor

1,0 bei Rente wegen Alters

0,5 bei teilweiser Erwerbsminderung (= halbe Rente)

0,25 bei kleiner Witwenrente

0,55 bei großer Witwenrente

0,1 bei Halbwaisenrente

0,2 bei Vollwaisenrente

Zugangsfaktor (§ 77 SGB VI)

1,0 bei Rente wegen Alters

Abzug von Punkten bei frühzeitiger Verrentung, z.B. von 3 Jahren

( 1-(3x12x0,003) = 1 – 0,108 =0,892
Rente ist etwa um 10 % gekürzt!!!!!!!! 

Addition von Punkten bei längerer Arbeitszeit, z.B. von 5 Jahren (also bis 70 Jahre)

( 1 + (5x12x0,005) = 1 + 0,3 =1,300
Rente ist etwa um 30 % höher!!!!!!! (Gesetzgeber belohnt hier).

Falls kein Einkommen vorhanden ist, zahlt die Rentenversicherung als Bonus die Hälfte der Beiträge zur Krankenversicherung.

Finanzierung

Die Rentenversicherung (Ausgaben 2000 etwa 217,5 Mrd. DM) finanziert sich aus



Beiträgen



Bundeszuschüssen (vgl. § 213 SGB VI) ( in 2000 etwa 58,8 Mrd. DM

Es erfolgt ein Ausgleich zwischen den Kassen (vgl. § 218 SGB VI), weil z.B. die Anzahl der Angestellten zunimmt, damit auch die Beitragseinkommen, die Anzahl der Bergleute aber rückläufig ist und damit auch die Beitragszahlungen, welche nicht mehr ausreichen, die verrenteten Bergleute zu bezahlen.

Es sind keine echten Rücklagen vorhanden, nur eine Schwankungsreserve in Höhe eines halben Monatsbetrages der Ausgaben.

Sollten die Zahlungen also über Beiträge nicht mehr zu leisten sein, so hat der Bund eine Verpflichtung zur Zahlungsübernahme. Wieder ein Beleg dafür, dass die Renten sicher sind.

Beiträge (§ 157 ff SGB VI)

Grundlage bildet das Erwerbseinkommen (= sog. „Beitragsbemessungsgrundlage“).

Der aktuelle Satz beträgt 2004 19,5 % des Erwerbseinkommens.

Mindestrenteneinzahlungsbeitrag für freiwillig versicherte Personen ist 400,00 € x 19,5 % = 78,00 € (z.B. bei Selbständigen).

Die Versicherungsbeiträge werden zu je ½ vom AN und AG getragen. Bei Selbständigen 1/1.
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Die Unfallversicherung (SGB VII)  (seit 1977 im SGB, davor in der RVO)

Aufwand 2002: 11,684 Mrd. EUR

Ziel: Verhinderung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

        (eine Art Haftpflichtversicherung für die AG)

Träger: Berufsgenossenschaften (§ 114), welche durch Gesetz errichtet werden, vielleicht abgegrenzt durch Bundesarbeitsminister.

35 gewerbliche Berufsgenossenschaften (z.B. für Gaswirtschaft, Bauwirtschaft etc.) und

10 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften (regional organisiert).

Dazu gehören auch die Unfallkassen der Länder sowie die GUV für die Kommunen.

Mitglieder: Unternehmer, welche kraft Gesetz Mitglied in der für sie entsprechenden Berufsgenossenschaft werden

Es besteht ein Recht auf Selbstverwaltung unter Beteiligung der AG und AN.

Personenkreis: § 2 ( a l l e Arbeitnehmer sind kraft Gesetz versichert gegen Arbeitsunfälle, aber auch z.B. Kindergartenkinder, Schüler, Studenten (aber nur für den Bereich der Tätigkeit), Landwirte und ihre dort tätigen Familienangehörige. Satzungen können bestimmen, die Personenkreise zu erweitern.

Leistungen:

· Unfallverhütung und Erste Hilfe
( Unfallverhütungsvorschriften werden erlassen, jeder Betrieb hat einen Unfallverhütungsbeauftragten/ Sicherheitsbeauftragten zu bestellen
( Unfallverhütungsbericht der Regierung wird jährlich erstellt und veröffentlicht

· Deckung des Risikos des Arbeitsunfalles bzw. des Wegeunfalls
( Weg von und zur Arbeit

· Absicherung der Berufskrankheit
( Tätigkeit (= sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) muss ursächlich für die Krankheit sein = haftungsbegründende Kausalität und der Schaden muss durch den Unfall passiert sein = haftungsausschließende Kausalität; was als Berufskrankheit anerkannt ist, steht in einer entsprechende Verordnung!
sonst tritt die Krankenversicherung ein, jedoch nicht in jedem Falle, wie z.B. bei einer Rente wegen Invalidität

Der Arbeitsunfall

Die Tätigkeit muss wesentliche Bedingung für den Unfall gewesen sein bzw. wesentliche Bedingung für die Schädigung (= Kausalitätstheorie des BAG) – während der Arbeitszeit – 

· auch die Alltagsgefahr im Beruf ist versichert, z.B. Stolpern
zu unterscheiden (= „Banalitäten“ sind mitversichert):
betriebsnützliche Tätigkeit ( von der UV gedeckt
privatnützliche, eigenwirtschaftliche Tätigkeit ( von der UV nicht gedeckt

· auch der Wegeunfall (Weg zur Arbeit per Bus, Bahn, Kfz etc.) ist versichert. Abgedeckt sind auch Dienstfahrten und -reisen, Dienstgänge.

Es gilt: Grundsätzlich ist alles, was auf der Arbeit passiert, von der Unfallversicherung abgedeckt, auch ein Wegeunfall – AUSNAHMEN sind z.B. Trunkenheit, Spielerei am Arbeitsplatz

Entschädigungen:

Der Versicherungsfall schafft eine Heilbehandlung. Jedoch besteht dabei zunächst keine freie Arztwahl (sog. „Durchgangsarzt“ der Unfallversicherung), aber sonst ist fast alles gleich der Krankenversicherung.

Es gibt: 

· medizinische Reha-Maßnahmen,

· berufliche Reha-Maßnahmen (u.a. Umschulung),

· ergänzende Leistungen bei Pflegebedürftigkeit,

· Unfallrenten, Dauerrenten bei Arbeitsunfähigkeit.

Renten und sonstige Leistungen werden in Geld abgegolten, wie Übergangsrenten etc.

Berechnung
· Grundlage ist der tatsächliche Arbeitsverdienst im Jahr vor dem Unfall (§ 81 SGB VII ( Definition des Arbeitsverdienstes im Jahr)

· Bezugsgröße (2004= 28.980,00 €): maximal das 2-fache der Bezugsgröße ist die Höchstgrenze für den jährlichen Arbeitsverdienst 
( Einkommen über etwa 57960,00 € wird nicht mehr berücksichtigt, außer eine Satzung regelt etwas abweichendes (§ 85 II SGB VII)

· 2/3 des Verdienstes gibt es dann als Rente bei Vollerwerbsunfähigkeit

· ansonsten Teilrenten möglich

· weniger als 20% Erwerbsminderung heißt keine Rentenleistungen

· Höhe des Hinzuverdienstes ist gleichgültig (Rente als Art Schmerzensgeld zu verstehen, wenn man z.B. anschließend voll weiterarbeiten kann)

· Auch eine Hinterbliebenenversorgung ist möglich (Witwen- und Waisenrenten)

Thema: Haftung und Rückgriffshaftung des Unternehmers und seiner Mitarbeiter

Siehe nächste Seite!

Wichtig für die Prüfung im Bürgerlichen Recht (Lieblingsfrage von Hübner) - EXKURS

( Unfallversicherung tritt auch ein, wenn eigentlich der Arbeitgeber oder der Arbeitskollege haften müsste. Es gibt aber keinen Forderungsübergang auf die Unfallversicherung.

§ 104 SGB VII: grundsätzlich besteht keine Haftung des Unternehmers gegen den Geschädigten

§ 105 SGB VII: grundsätzlich besteht keine Haftung des Arbeitskollegen gegen den Geschädigten

§ 110 SGB VII: Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sind die Aufwendungen bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadenersatzanspruches zu ersetzen, aber hier Rückgriffsmöglichkeit der Versicherung als eigenständiger Anspruch gegeben, aber auch Verzicht ist möglich.

§ 116 SGB X: Dritter hat Arbeitsunfall verschuldet, so erhält der Arbeitnehmer Leistungen der Unfallversicherung und hat Ansprüche aus Schadenersatz gegenüber dem Schädiger.

Dieser Schadenersatzanspruch wird aber in Höhe des Schadens an den Unfallversicherer abgetreten (d.h. geht kraft Gesetzes auf diesen über, soweit die Unfallversicherung zu leisten hat und dann bereits beim Schadensvorfall!).

Also zu beachten: Schadenersatzanspruch gegen den Schädiger geht sofort auf den Träger (z.B. Kranken-, Unfall-, Rentenversicherung, Träger der Sozialhilfe) über.
Fortsetzung:

Wird jemand invalide, so tritt u.U. sowohl die Unfallversicherung wie auch die Krankenversicherung und ggf. die Rentenversicherung ein, aber hier gilt das oben Gesagte entsprechend.

Finanzierung

Die Unfallversicherung wird alleine finanziert über Beiträge der Unternehmer.

Es erfolgt aber ein Ausgleich unter den Berufsgenossenschaften, um Defizite innerhalb der Genossenschaften wegen geringer Mitgliederzahlen etc. ausgleichen zu können. Dieser Ausgleich wurde bereits höchstrichterlich für anwendbar erklärt.

Unfallversicherung wird vom Arbeitgeber alleine getragen, anders wie bei der Krankenversicherung, die hälftig vom Arbeitgeber und –nehmer getragen wird.

Aber heute ist die Unfallversicherung alleine zuständig (nicht mit die Krankenversicherung), daraus folgt eine Belastung nur der Arbeitgeber.

Die Bundesagentur für Arbeit

· Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Mitglieder, sondern nur Beitragszahler

· nur als Beschäftigter ist man auch Beitragszahler

· Selbstverwaltungskörperschaft = institutionalisiertes Selbstverwaltungsorgan

· Spitze = Vorstand + Verwaltungsrat, der von der Bundesregierung ernannt wird
Es steht kein Beamter mehr dort vor (zuletzt B.Jagoda);



Zusammensetzung des Verwaltungsrates: 

1/3 Gewerkschaft
1/3 Arbeitgeber
1/3 Öffentliche Hand


· da keine Wahl stattfindet, ist die Bundesagentur für Arbeit mehr als die Rentenversicherung eine Domäne der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften

· begünstigt sind grundsätzlich alle abhängig Beschäftigten, die beitragspflichtig sind  (§ 24 SGB VIII)

· Leistungen/Aufgaben:
( Berufsberatung
( Umschulung
( „Kernaufgabe“ Arbeitsvermittlung

· Bundesagentur ist die zentrale Stelle für die Arbeitsvermittlung, wobei das Monopol inzwischen aufgebrochen wurde, da es auch private Vermittlungsagenturen gibt.

· Entgeltersatzleistungen
ALG
AlHi (unbegrenzt gezahlt, sozialhilfeähnliche Leistung, fällt aber zum 01.01.2005 weg, denn es erfolgt eine Umwandlung in das ALG II, wobei Einkommen und Vermögen einzusetzen sind ( geregelt neu im SGB II)
Festzustellen bleibt, dass die obigen Änderungen im Wege der Hartz-Gesetze eine schwerwiegende und einschneidende Veränderung der Leistungsgewährung mit sich bringen wird (Aussage Dr. Rüfner!).
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